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	 Öffnungszeiten

Bürgermeisteramt	 Telefon 922-0
		  Telefax 922-521
		  E-Mail: stadt@donzdorf.de
Montag - Donnerstag	 8.30 - 12.00 Uhr 
		  14.00 - 16.00 Uhr
Freitag		  8.30 - 12.00 Uhr

Bürgerbüro		  Tel. 922-501/502/503/504/505
		  Fax 922-524
Mo., Di., Mi.		  8.00 - 12.30 Uhr 
		  14.00 -16.00 Uhr 
Donnerstag		  8.00 - 12.30 Uhr
		  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag		  7.00 - 12.00 Uhr

i-Punkt		  Tel. 922-511
Mo., Di., Mi.		   8.00 – 12.30 Uhr
		  14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag		  8.00 - 12.30 Uhr 
		  14.00 - 18.00 Uhr 
Freitag		   7.00 – 12.00 Uhr

Verwaltungsstelle Reichenbach u. R.	 Tel. 922-708
Ortsvorsteher		  Tel. 922-941
73072 Donzdorf, Ringstraße 8	 Fax 922-531
	 Sprechzeiten:
	 Montag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Dienstag	 15.00 - 18.00 Uhr
	 Mittwoch	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Donnerstag	 14.00 - 16.00 Uhr
	 Freitag	 geschlossen
	 Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
	 Dienstag	 17.00 - 18.00 Uhr

Verwaltungsstelle Winzingen/Bürgerhaus	 Tel. 922-709
Ortsvorsteher		  Tel. 922-951
Gmünder Str. 19	 Fax 922-532
	 Sprechzeiten:
	 Montag	 15.00 - 18.00 Uhr
	 Dienstag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Mittwoch	 15.00 - 17.00 Uhr
	 Donnerstag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Freitag	 geschlossen
	 Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
	 Montag	 17.30 - 18.30 Uhr 
	 oder Termine nach Vereinbarung

Stadtarchiv	 	 Tel. 07162-922341
		  Fax: 07162-922-525
	 Kontaktzeiten:	
	 Dienstag	 14.00 - 17.00 Uhr 
	 14tägig; Termine nach Vereinbarung
		  E-Mail: archiv@donzdorf.de

Stadtbücherei		 Tel. 922-706
	 Montag	 15.00 - 18.00 Uhr 
	 Dienstag	 10.00 - 12.00 Uhr 
		  15.00 - 18.00 Uhr 
	 Mittwoch	 15.00 - 19.00 Uhr 
	 Donnerstag	 15.00 - 18.00 Uhr 
	 Freitag	 10.00 - 12.00 Uhr

Musikschule Donzdorf	 Tel. 922-512 oder -520
	 Montag bis Freitag	 8.00 - 12.00 Uhr

Volkshochschule	 Tel. 922-307 oder -317
	 Montag bis Donnerstag	 9.00 - 12.00 Uhr
	 Montag u. Mittwoch	 14.00 - 16.00 Uhr

Stauferwerk	 	 Tel. 07161/98602-22
		  www.stauferwerk.de

E-Mail: info@stauferwerk.de
In Eislingen: 
Bahnhofstr. 15, 73054 Eislingen (dienstags geschlossen)

	 Montag, Mittwoch	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13.30 - 16.00 Uhr
	 Donnerstag	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13:30 - 17:00 Uhr
	 Freitag	 08:00 - 14:00 Uhr
	 Unsere telefonischen Kontaktzeiten
	 Montag bis Mittwoch	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13:30 - 16:00 Uhr
	 Donnerstag	 08:00 - 12:30 Uhr 
		  13:30 - 17.00 Uhr 
	 Freitag	 08:00 - 14:00 Uhr

Freibad		  Tel. 0 71 62 / 922-703 oder 922-206
Öffnungszeiten:
	 Montag 	 08.00 – 20.00 Uhr
	 Dienstag 	 08.00 – 20.00 Uhr
	 Mittwoch 	 07.00 – 20.00 Uhr
	 Donnerstag 	 08.00 – 21.00 Uhr
	 Freitag 	 07.00 – 20.00 Uhr
	 Samstag 	 08.00 – 20.00 Uhr
	 Sonntag 	 08.00 – 20.00 Uhr

Kleinschwimmhalle geschlossen

Wertstoffhof des Landkreises Göppingen in der Stadt 
Donzdorf beim Bauhof in der Öschstraße

	 Dienstag	 16.30 - 18.30 Uhr
	 Donnerstag	 16.30 - 18.30 Uhr
	 Samstag	 9.00 - 12.30 Uhr

Öffnungszeiten auf dem Grüngutplatz Süßen 
April - Oktober	 Montag - Mittwoch	 14.00 - 18.00 Uhr
	 Freitag	 14.00 - 18.00 Uhr
	 Samstag 	 09.00 - 18.00 Uhr
November	 Montag - Mittwoch	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Freitag	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Samstag	 09.00 - 17.00 Uhr
Dez. -14. Feb.	 Samstag	 12.00 - 16.00 Uhr
15.02. - 31.03.	 Mittwoch	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Samstag	 12.00 - 16.00 Uhr

Sozialstation St. Martinus, Auskunfts- u. Beratungsstelle
		  Telefon 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Montag bis Freitag	 8.00 - 12.00 Uhr
	 Montag bis Donnerstag	 14.00 - 16.00 Uhr
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach tel. Vereinbarung
möglich.

	 Notruf - Bereitschaftsdienste

	 Rettungsdienst
	 - Notfallrettung	 112

	 - Krankentransport	 ohne Vorwahl 19222

	 Feuerwehr Notruf	 112

	 Polizei Notruf	 110

	 Polizeiposten Donzdorf	 910310

		  Fax 910315

	 Polizeirevier Eislingen	 07161/8510

	 Staatl. Forstrevier Donzdorf	 07331/304225
	 Revierförster Schwarz	 0160/5319952
	 Frauen- und Kinderhilfe
	 Göppingen e.V.	 07161/72769
	 (Haus für misshandelte Frauen und deren Kinder
	 Aufnahme u. Beratung) Postfach 426
	 Sozialstation St. Martinus	 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Telefonseelsorge:
	 evangelisch	 08001110111
	 katholisch	 08001110222



Mitteilungsblatt vom 03.07.2026 � 3

	 Beratungsstelle der Lebenshilfe,
	 Kreisvereinigung Göppingen 07161/9404445
	 Sprechzeiten: Mo.-Do. von 8.30 - 9.30 Uhr

	� Pflegestützpunkt des Landkreises Göppingen 
�Kostenlose und neutrale Auskunft und Bera-
tung zum Thema Pflege. 
Landratsamt Göppingen,E-Mail: pflegestuetz-
punkt@lkgp.de, www.psp-gp.de  
Telefon	 07161/202-4022, -4023 oder -4024

Stördienste

Wasser	 Stadtwerke Donzdorf	 922-707

Strom	 Stauferwerk GmbH + Co. KG	 0800 / 5053062

Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG
EVF-Störungshotline (24/7): 	 0800-6101-767 (kostenlos)
(stets aktuell zu finden unter http://evf.de/kontakt/)

	 Bereitschaftsdienst Apotheke

nur in dringenden Fällen:
Dienstbeginn: 8.30 Uhr für 24 Stunden

Do., 02.07.:	 Alfalfa-Apotheke, Hauptstraße 57/1,  
Eislingen/Fils, Telefon (07161) 9883401

Fr., 03.07.:	 Bären-Apotheke, Bauschstraße 16, Süßen, 
Telefon (07162) 931708

Sa., 04.07.:	 Apotheke im Nel Mezzo, Bahnhofstr. 94, 
73312 Geislingen, Telefon (07331) 3059999

So., 05.07.:	 Cosmas-Apotheke Kuchen, Bahnhofstr. 30, 
Tel. (07331) 82111

Mo., 06.07.:	 Schloss-Apotheke, Hauptstr./Mittelmühl-
gasse 1, Donzdorf, Tel. (07162) 912340

Di., 07.07.:	 Obere Apotheke in der Altstadt, Haupt-
straße 19, 73312 Geislingen an der Steige, 
Telefon (07331) 41971

Mi., 08.07.:	 Seebach-Apotheke Geislingen,  
Hohen-staufenstraße 18, 73313 Geislin-
gen /Steige, Telefon (07331) 64748

Sonntags	 Schloss-Apotheke, Hauptstr./Mittelmühl-
10.00 - 12.00 Uhr	 gasse 1, Donzdorf, Tel. 0 71 62 / 91 23 40

Im Internet finden Sie unter lakbw.notdienst-portal.de eben-
falls die notdienstbereiten Apotheken

Bereitschaftdienst der Ärzte

nur in dringenden Fällen)

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfall-
dienst): 116117 (Anruf ist kostenlos)

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und 
digital eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungs-
empfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann 
direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Göppingen , 
Alb-Fils-Klinikum, Eichertstraße 3, 73035 Göppingen
Erdgeschoss, gegenüber des Infostandes Anmeldung Chirur-
gische Ambulanz
Öffnungszeiten: Sa, So, Feiertage 9 – 19 Uhr

Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Göppingen
Alb-Fils-Klinikum, Eichertstraße 3, 73035 Göppingen
1. Obergeschoss Kinder Notfallambulanz
Die Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertage von 
8.00 bis 20.00 Uhr

Urlaub
Kinderarztpraxis Ute Großmann-Kiefer vom 19.06. - 05.07.2026
Vertretung der Kinderarztpraxis: Praxis Erhard/Meyer, 
Kinderarztpraxis am Schlossplatz, Fr. Dr. Bauer, Dr. Schmid, 
Fr. Dr. Daser, Dr. Geiger

Zahnärztlicher Notfalldienst

Der zahnärztliche Notfalldienst für den Landkreis Göppingen 
an Wochenenden und Feiertagen wird durch die kassenärztli-
che Vereinigung Stuttgart zentral über Anrufbeantworter unter 
der Telefonnummer 0761/120 120 00 bekanntgegeben.

	 Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

Tel.: 01805-843736  Kleintiernotdienst Kreis GP-Geislingen
Diese Telefonnummer leitet von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
automatisch auf die aktuell diensthabende Praxis im Kreis 
Göppingen-Geislingen um.
0,14 Euro/min aus dem Festnetz, 0,42 Euro/min aus dem 
Mobilfunknetz 
•	 Der Kleintier-Notdienst im Kreis Göppingen/Geislingen ist 

nun an 365 Tagen im Jahr von 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr 
unter obiger Nummer erreichbar

•	 Nach 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr sind die umliegenden Klein-
tierkliniken erreichbar.

•	 Versuchen Sie bitte, falls möglich immer erst Ihren 
Haustierarzt telefonisch zu erreichen.

•	 Die Praxen sind zum Teil außerhalb der Öffnungszeiten 
nicht besetzt. Fahren Sie erst nach telefonischer Rückspra-
che zur Notdienstpraxis. 

•	 Unter www.vetnotdienst.de sehen Sie auf der Landkarte 
von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr welche Praxis aktuell Not-
dienst hat

Fundtiere auf der Gemarkung der Gemeinde

Tierherberge Donzdorf – für Hunde
Tel.: 07162 – 943 288
Katzenschutz Donzdorf – für Katzen Tel. 07162 – 2 11 20
Die beiden Tierheime in Donzdorf sind jeweils von 8.00 bis 
18.00 Uhr direkt zu erreichen und zwischen 18.00 und 8.00 Uhr 
ist die Tierrettung anzurufen Tel. 0177 35 90 902 oder die Polizei 
zu verständigen. 
Verletzte oder verunfallte Tiere gehören nicht in ein Tierheim, 
sondern zu einem Tierarzt, bzw. in eine Tierklinik.

Veranstaltungskalender 
Kulturring, Stadtverwaltung

Freitag, 03.07.2026
Stadthalle Donzdorf
19.30 Uhr Verabschiedung BM Martin Stölzle
Stadtverwaltung Donzdorf

Samstag, 04.07.2026
11 Uhr Sommerfest
Kindergarten St. Christopherus

Samstag und Sonntag, 04.07.2026 – 05.07.2026
Tierherberge Donzdorf
11.00 Uhr – 18.00 Uhr Tag der offenen Tür
Tierherberge Donzdorf e.V.

Sonntag, 05.07.2026
Rund um die Kirche St. Martinus Donzdorf 
Gemeindefest
Kath. Kirchengemeinde Donzdorf
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Montag, 06.07.2026
Östlicher Schlosshof
8.00 Uhr – 18.00 Uhr Krämermarkt
Stadtverwaltung Donzdorf

Reichenbach u.R.
Samstag, 04.07.2026
Markus-Rehm-Halle
Jubiläumskonzert 150 Jahre Liederkranz Reichenbach
Liederkranz Reichenbach e.V.

Sonntag, 05.07.2026
Markus-Rehm-Halle
Kindermusical zum Jubiläum 150 Jahre Liederkranz Reichen-
bach
Liederkranz Reichenbach e.V.

Onser „Bläddle“ . . .
     . . . oifach guat!
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Berichte aus den Gremien

Aus den Beratungen  
des Gemeinderats 
Sitzung am 29.06.2026

In der Sitzung wurden nachfolgende Themen behandelt und 
folgende Beschlüsse gefasst. 
Regelungen neuer Bürgermeister
Zunächst wurde beschlossen, dass die Verpflichtung des 
neuen Bürgermeisters im Rahmen einer Festsitzung des Ge-
meinderats am Mittwoch, 22. Juli 2026, stattfindet und durch 
die 1. Stellvertretende Bürgermeisterin, Frau Ursula Seimetz, 
vorgenommen wird. 
Des Weiteren hat der Gemeinderat aufgrund des Landeskom-
munalbesoldungsgesetzes und nach sachgerechter Bewer-
tung, insbesondere unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl 
sowie des Umfangs und Schwierigkeitsgrades des Amtes, 
einstimmig entschieden, den neu gewählten Bürgermeister in 
die Besoldungsgruppe B3 einzuweisen.
Darüber hinaus hat der Gemeinderat den neu gewählten Bür-
germeister als Verbandsvorsitzenden des Zweckverbandes 
Rehgebirge vorgeschlagen. Die Mitglieder der Verbandsver-
sammlung wurden angewiesen, bei der nächsten Verbandssit-
zung entsprechend abzustimmen.

Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwi-
schen der Stadt Donzdorf und der Stadt Lauterstein über 
die gemeinsame Erfüllung der Aufgabe der Schulträger-
schaft bezüglich der Messelbergschule Gemeinschafts-
schule
Im Jahr 1975 wurde zwischen Donzdorf und Lauterstein 
die „Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemein-
same Erfüllung der Aufgabe der Schulträgerschaft für eine 
Nachbarschafts-Hauptschule“ geschlossen. Gegenstand der 
Vereinbarung ist, dass Donzdorf als Schulträger-Gemeinde die 
Aufgaben des Schulträgers der Hauptschule für die Stadt Lau-
terstein erfüllt.
In Baden-Württemberg wurden die verbindlichen Schulbezirke 
für Hauptschulen (und die daraus entstandenen Werkreal-
schulen) zum 2010 bzw. 2016 gesetzlich aufgehoben. Seither 
herrscht in der Sekundarstufe I freie Schulwahl im Rahmen 
der verfügbaren Kapazitäten. Herr Bürgermeister Lenz ist 
aufgrund der vor Jahren entfallenen gesetzlichen Verpflich-
tung mit der Bitte an die Stadt Donzdorf herangetreten, die 
öffentliche Vereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen zu 
beenden. Das Kultusministerium hat den damit verbundenen 
schulorganisatorischen Änderungen zugestimmt.
Der Gemeinderat der Stadt Donzdorf hat sich aufgrund dessen 
einverstanden erklärt, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
aufzuheben.

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - Stufe 2
- Festlegung umzubauender Haltestellen
- Vergabebeschluss Ingenieurleistungen
In einem ersten Schritt wurden letztes Jahr aufgrund der 
gesetzlichen Verpflichtung bereits mehrere Haltestellen ausge-
baut. Nun sollen weitere Haltestellen in der Kernstadt und im 
Stadtteil Winzingen folgen. Von der Verwaltung wurden folgen-
de acht Haltestellen vorgeschlagen: in Donzdorf die Bushalte-
stelle „Stadthalle“, „Abzweigung Reichenbach“ und „Sudeten-
straße“ sowie in Winzingen die Bushaltestelle „Rathaus“. Die 
betrifft jeweils zwei Haltestellen (beidseitig).
Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass die acht 
genannten Bushaltestellen im Zuge der Stufe 2 des Umbau-
programms grundsätzlich umgebaut werden sollen. Die Ver-
waltung wurde zur Ausarbeitung entsprechender Planungen 
mit dem Ziel der Einreichung eines entsprechenden Förderan-
trags beauftragt. Für den Umbau hat der Gemeinderat die Ver-
waltung beauftrag, mit VTG Straub in Donzdorf einen Vertrag 
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für die Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs- sowie Genehmi-
gungsplanung im Kostenrahmen von ca. 29.000 € (brutto) zzgl. 
Vermessungskosten im Kostenrahmen von ca. 4.200 € (brutto) 
zu vereinbaren. 

Feuerwehrmagazin Donzdorf - Neubau 3-teilige Fahrzeug-
halle
- Vergabe Lieferung und Einbau Elektroinstallation
- �Vergabe Lieferung und Einbau Heizungs-, Lüftungs- und 
Sanitärtechnik

- Vergabe Lieferung und Einbau Falttore
Für den Zubau der 3-teiligen Fahrzeughalle als gesondertes 
Gebäude im Bereich Fohlenhof wurden verschiedene Aufträge 
beschränkt ausgeschrieben. 
Der Gemeinderat hat die Verwaltung ermächtigt, den Auftrag 
für die Lieferung und den Einbau der Elektroinstallation an die 
Firma Peter Nägele GmbH Elektrotechnik aus Süßen, zum 
Preis von 81.347,13 € (brutto) zu vergeben. Für die Lieferung 
und den Einbau der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik 
wird die Firma Ruess Bad & Heizung GmbH aus Lauterstein-
Weißenstein, zum Preis von 93.918,37 € (brutto) beauftragt. 
Darüber hinaus wurde die Verwaltung beauftragt, den Auftrag 
für die Lieferung und den Einbau der Falttore an die Firma 
ALPGATE Deutschland aus Ulm, zum Preis von 93.896,95 € 
(brutto) zu vergeben. 
Mit den dargestellten Vergaben sind nun die wichtigsten Ge-
werke des Projekts vergeben und lassen eine durchaus positi-
ve Tendenz bei der Gesamtkostenentwicklung erkennen.

Verabschiedung Bürgermeister Stölzle
-1. stellvertretende Bürgermeisterin Ursula Seimetz
- Bürgermeister Martin Stölzle
Im Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung von Bürgermei-
ster Stölzle hat sich die erste stellvertretende Bürgermeisterin 
Ursula Seimetz im Namen des Gemeinderates bei Herrn Bür-
germeister Stölzle für 32 Jahre im Dienst der Stadt bedankt. 
Zum Abschluss richtete sich auch Bürgermeister Stölzle mit 
einer persönlichen Rede an die anwesenden Bürger, den Ge-
meinderat und die Verwaltung. Die Reden sind im Anschluss 
nachzulesen. 

Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
sehr geehrte Damen und  
Herren Stadträte,

is this the real life? Is this just fantasy?
Mit diesen Fragen beginnt Freddie Mercury seinen Song 
Bohemian Rhapsody, und tatsächlich stelle ich mir solche 
Fragen in diesen Tagen und Wochen auch. Nach 46 Jahren im 
öffentlichen Dienst, davon 42 in den Rathäusern von Schwä-
bisch Gmünd, Bietigheim-Bissingen und Donzdorf beginnt 
mit Ablauf dieser Woche ein neuer Lebensabschnitt, eine Zeit 
ohne Rathaus. Frei nach Robert Musil tritt also der Wirklich-
keitssinn zurück und macht Platz für den Möglichkeitssinn, 
also für all das, was sein könnte, sollte, müsste oder dürfte. 
Tatsächlich wurde ich in den vergangenen Wochen häufig 
darauf angesprochen, was ich denn nun vorhätte und welche 
Pläne zu realisieren anstünden. Zugegeben blieb ich da mit der 
Antwort etwas verhalten, denn weder eine Weltreise, noch 
eine Umwertung meiner bisherigen Werte steht für mich an. 
Und ich habe auch nicht das Gefühl, Versäumtes nachholen 
zu müssen. Wenn es gelingt, das was ich bisher gerne getan 
habe mit mehr Ruhe  und größerer Intensität zu leben, wenn 
es gelingt,  Zeit zu haben für die Familie und für Menschen, 
die mir im bisherigen Leben nahegestanden haben und mit 
denen mich vieles verbindet, wenn ich mehr Bücher lesen 
kann und weniger Arbeitspapiere, wenn natürliche Lebens-
bestandteile wie Sport, Ernährung und kulturelle Teilhabe als 

Muse und nicht als Termin erlebbar werden, dann stelle ich 
mir dies als ein schönes und bereicherndes Leben vor. Und 
wenn auch Abschiedsschmerz über eine Tätigkeit, die ich nun 
über Jahrzehnte gerne und mit Energie wahrgenommen habe, 
mitschwingt, so sehe ich doch sehr gelassen und positiv auf 
die kommenden Jahre. Ich bin zuversichtlich, auch sie werden 
gut werden.

Verzeihen sie mir, wenn ich jetzt nicht zurückblicke auf 32 
Jahre Bürgermeistersein in Donzdorf mit all den kommunalen 
Aufgaben und Projekten, die diese Zeit geprägt haben. Wir alle 
haben sie erlebt und die Zukunft wird weisen, was gut entwic-
kelt wurde und wo möglicherweise anders hätte entschieden 
werden sollen.  Ich möchte mich an das halten, was der spa-
nische Jesuit Balthasar Gracian y Morales in seinem bereits 
1647 erschienen Handorakel notiert hat. Er schreibt: „Nie von 
sich selbst reden. Man muss sich dann entweder loben, was 
Eitelkeit, oder man muss sich tadeln, was Kleinmut ist; und 
Mangel an Klugheit bei dem der spricht, wird zur Qual für die, 
die zuhören.“
Lassen sie mich deshalb einfach Danke sagen an all die Men-
schen, die mit mir und für mich das alles möglich gemacht 
haben, dass wir heute hier zusammen sein dürfen. Da geht 
der Dank zuallererst an die Bürgerinnen und Bürger, die mir 
vier Mal ihr Vertrauen geschenkt und mich in ein Amt gewählt 
haben, das ich mit großem Willen angestrebt und gerne 
ausgeübt habe. Es hat mir Freude gemacht, Projekte voranzu-
bringen, Entwicklungen zu begleiten und Überzeugungen zu 
schaffen.
Aus dem Wirklichkeit werden zu lassen, war allerdings ganz 
besonders das Verdienst der Damen und Herren Stadträte, 
denn diese mussten die Entscheidungen treffen, die Mehr-
heiten stellen, ohne die in einer Kommune nichts passiert. Da 
gab es schwierige und durchaus heterogene Situationen und 
Meinungsbilder, aber immer auch Lösungen. Dafür danke ich 
allen, die in diesen drei Jahrzehenten im Gremium mitgearbei-
tet haben und die mir, bei aller kritischen Distanz in wesent-
lichen Entscheidungen Vertrauen und Wohlwollen entgegen-
gebracht haben. Und die mir und der gesamten Bevölkerung 
am Freitag einen Abschied ermöglichen, der die bekannten 
Klischees beiseiteschiebt und Raum gibt für Musik und Litera-
tur und damit für Ausdrucksformen, die das, was zu sagen und 
auszudrücken ist in besonderer Weise offenbaren.
Einem Bürgermeister muss immer klar sein, dass er nur so 
stark ist wie die Menschen, die in den unterschiedlichsten Be-
reichen der Verwaltung arbeiten. Über 250 Frauen und Männer 
tun dort täglich ihren Dienst und sorgen dafür, dass das Zu-
sammenleben in der Stadt in den Basisaufgaben ebenso funk-
tioniert wie in vielem Wünschenswerten. Es war stets eine 
loyale, kooperative und kompetente Arbeit, mit manchen in-
tensiver allemal aber von persönlicher Wertschätzung geprägt 
und im Ansehen der Menschen. Dafür, und ganz besonders 
für das vertrauensvolle und vertrauenswürdige Miteinander in 
meinem engsten persönlichen Umkreis sage ich herzlich Dan-
keschön – vieles war dabei alles andere als selbstverständlich.
Gemeinderat und Verwaltung können den Rahmen schaf-
fen, diesen mit Inhalt und Leben zu füllen, das können nur 
die Menschen, die die städtische Gemeinschaft bilden. Die 
Kirchen und die Vereine, die Schulen und die Kindergärten, 
Feuerwehr, Polizei und Hilfsdienste, die Einzelhändler und Ge-
werbetreibenden sowie vielfältige Dienstleister und Organisa-
tionen, die hauptberuflich oder ehrenamtlich in großer Vielfalt 
ihren Teil zum Gelingen beitragen. Gesellschaftlich-menschli-
ches Miteinander gelingt, wo Menschen aufeinander zugehen, 
gleiche Interessen leben und sich gegenseitig unterstützend 
an großen Zielen arbeiten – und dafür ist Donzdorf mit der und 
über die Fasnet hinaus anerkanntes Beispiel.

Ich komme noch einmal zum Bürgermeister zurück. Der Name 
ist Programm! In letzter Konsequenz trägt er die Verantwor-
tung, er soll Motor und Moderator sein und vorangehen heißt 
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stets in die Zukunft zu blicken. Das fordert Kraft und Energie, 
eine klare Werteordnung und Verlässlichkeit. Und es braucht 
einen Schutzraum, den nur ganz besondere Menschen bieten 
können – ein belastbarer Freundeskreis und ganz besonders 
die Familie. Diesen gilt deshalb höchste Beachtung und Dank, 
denn nur in diesem Schutzraum kann ein Bürgermeister im-
mer wieder seine innere Ruhe finden und können Entschei-
dungen reifen, die von allen als notwendig erkannt werden, 
die aber nur wenige öffentlich und konsequent mittragen 
wollen. Aber auch diese Entscheidungen sind manchmal un-
ausweichlich.
Dankbar schaue ich nun auf diese Jahre zurück. Ich habe das 
mir übertragene Amt und die daraus erwachsenen Aufgaben 
nach bestem Wissen und Gewissen wahrgenommen und 
gestaltet und ich bin zutiefst dankbar für alle Menschen, die 
mich in dieser und durch diese Zeit getragen haben. Meinem 
Nachfolger und allen, die weiter Verantwortung tragen wün-
sche ich Tatkraft und Glück und der gesamten Stadt Donzdorf 
eine gedeihliche Zukunft.

Lieber Herr Bürgermeister Stölzle, 

Time flies, ich weiß nicht, ob man das bei 32 Jahren Dienst als 
Bürgermeister sagen kann. 32 Jahre sind eine lange Zeit. Im 
Rückblick sind sie jedoch irgendwie auch schnell vergangen. 
Herr Stölzle, Sie wollten ausdrücklich keinen Abschied mit 
vielen Reden. Bewusst haben sie ihre Abschiedsfeier auch so 
konzipiert. Originalton-Ton Herr Stölzle: „Nirgends wird so viel 
gelogen wie bei Beerdigungen und Abschiedsfeiern.“
Da haben Sie bestimmt recht. Und wir halten uns auch fast 
daran. Wir, der Gemeinderat, wollen ihnen aber dennoch unse-
ren ehrlich gemeinten und großen Dank für diese ihre Lebens-
leistung aussprechen! Ohne viele Worte. Manchmal sagen 
Bilder auch mehr als Worte. Daher haben wir die vergangenen 
32 Jahre in einer kleinen Fotopräsentation zusammengefasst. 
Lieber Herr Stölzle,
 32 Jahre waren Sie unser Bürgermeister. 32 Jahre haben sie 
mit Gemeinderätinnen und Gemeinderäte getagt, diskutiert, 
um Entscheidungen gerungen. Es gab viele gute Jahre und 
es gab auch Zeiten, die nicht leicht waren, daran wächst man, 
sammelt Erfahrung, Neues kann entstehen, auf beiden Seiten. 
Das ist Leben und das ist gut so!
32 Jahre Verantwortung, 
32 Jahre nicht müde werdendes Engagement, immer drei 
Schritte voraus, in einem Tempo, dem wir vom Gemeinderat 
nicht immer folgen konnten.
Im Namen des Gemeinderats möchten wir ihnen heute vor 
allem eines sagen: DANKE!
Danke für ihren jahrzehntelangen Einsatz, für ihre Verantwor-
tung, ihre Ausdauer und ihre Verbundenheit mit unserer Ge-
meinde.
Drei Jahrzehnte an der Spitze einer Kommune sind keine 
Selbstverständlichkeit. Sie haben die Entwicklung von Donz-
dorf, Winzingen und Reichenbach über Generationen begleitet 
und gestaltet.
Für ihren weiteren Weg wünschen wir ihnen Gesundheit, Zeit 
für die Familie, für Freunde und all das, was im Bürgermeiste-
ralltag oft zu kurz gekommen ist. Mögen sie zufrieden auf das 
Erreichte zurückblicken und die kommende Zeit genießen.
Wir wollen mit einem Bildband ihrer Amtszeit Danke sagen 
und um die neu erhaltene freie Zeit gleich ein bisschen zu ver-
planen, haben wir gedacht, sie haben vielleicht Freude daran 
immer mal wieder ins Staatstheater nach Stuttgart zu gehen.
Ein Dank steht noch aus. Hinter einer solchen Lebensleistung 
steht oft auch ein Mensch, der mitträgt, unterstützt, verzichtet 
und begleitet.

Liebe Frau Stölzle, dafür, dass sie über all die Jahre hinweg, 
diesen, zeittechnisch, nicht gerade familienfreundlichen Beruf 
ihres Mannes, mitgetragen haben ein herzliches Dankeschön.
Herr Stölzle, Frau Stölzle, Alles Gute für ihren neuen Lebens-
abschnitt.

Weitere Informationen können im Ratsinformationssystem 
abgerufen werden:
https://donzdorf.ris-portal.de/sitzungen

Bitte beachten Sie auch die Berichterstattung in der Tagespres-
se.

Inkrafttreten der Deckblatt- 
änderung des Bebauungsplans 
und der örtlichen Bauvorschriften 
„Westlich der Breite II“ in Donzdorf

	Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses
	 Satzung über die Änderung des Bebauungsplanes und 

der örtlichen Bauvorschriften „Westlich der Breite II“ in 
Donzdorf

	 Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 04.07.2022 
aufgrund von § 10 BauGB i. d. F. vom 03.11.2017 (BGBl. 
I S. 3634), zuletzt geändert am 26.04.2022 i. V. m. §§ 
74 und 75 der LBO von Baden-Württemberg i. d. F. vom 
05.03.2010 (GBl. S. 357, 358 ber. S. 416), zuletzt geändert 
am 21.12.2021 und § 4 der GemO für Baden-Württemberg 
i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt 
geändert am 02.12.2020, folgende jeweils selbständige

S a t z u n g

	 über die Änderung des Bebauungsplanes „Westlich der 
Breite II“ in Donzdorf und über die zusammen mit dem 
genannten Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvor-
schriften beschlossen:

	 § 1 Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes
	 Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus den Festset-

zungen im Plan (§ 2 Abs. 1).

	 § 2 Bestandteil des Bebauungsplanes
	 Die Änderung des Bebauungsplans besteht aus
	 (1) �dem Zeichnerischen Teil, Deckblattänderung zu 

Flst. Nr. 1158; 1158/1 und 169 (teilweise), vom 
06.03.2002/13.05.2002, geändert am 28.03.2022, ge-
fertigt von der Ingenieurgesell-schaft mbH VTG Straub, 
Donzdorf, und 

	 (2) �dem Textteil vom 06.03.2002/13.05.2002, geändert am 
28.03.2022, gefertigt von der Ingenieurgesellschaft 
mbH VTG Straub, Donzdorf.

	 Die Begründung vom 28.03.2022, gefertigt von der Inge-
nieurgesellschaft mbH VTG Straub, Donzdorf, ist dem Be-
bauungsplan beigefügt.
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	 § 3 Ordnungswidrigkeiten
	 Ordnungswidrig i. S. von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, 

wer den aufgrund von § 74 LBO erlassenen Bestandteilen 
dieser Satzung zuwider handelt.

	 § 4 Inkrafttreten
	 Die Satzung tritt am Tage der öffentlichen Bekanntmachung 

in Kraft.

	 Die Änderung des Bebauungsplanes und die Änderung 
der örtlichen Bauvorschriften „Westlich der Breite II“ 
treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 
BauGB). 

	 Geltungsbereich
	 Der räumliche Geltungsbereich der Änderung des Bebau-

ungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Westlich der 
Breite II“ umfasst auf ca. 0,11 ha Fläche auf Gemarkung 
Donzdorf das Flurstück 1158 (Poststraße 35) sowie teilwei-
se die Flurstücke 1158/1 und 169. Er wird umgrenzt von:

	 im Norden durch die Poststraße (Flurstück 169),
	 im Westen durch den Gingener Weg (Flurstück 1158/1), 
	 im Süden durch das Flurstück 992 (Radweg) und
	 im Osten durch das Flurstück 1157/2 (Schlossgartenstraße 

13).
	 In der folgenden Skizze ist der Geltungsbereich umrandet. 

Maßgeblich für die Abgrenzung des Plangebiets ist jedoch 
der zeichnerische Teil der Deckblattänderung des Bebau-
ungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Westlich 
der Breite II“ vom 06.03.2002/13.05.2002, geändert am 
28.03.2022.

 	 Hinweise 
	 Die Aufstellung der Änderung des Bebauungsplans und 

der örtlichen Bauvorschriften „Westlich der Breite II“ er-
folgte im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetz-
buch (BauGB). Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der Behörden nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB wurde verzichtet. Von der Umweltprüfung (§ 2 Abs. 
4 BauGB), dem Umweltbericht (§ 2a BauGB), der Angabe 
umweltbezogener Informationen (§ 3 Abs. 2 BauGB) und 
der zusammenfassenden Erklärung (§ 10a Abs. 1 BauGB) 
wird nach §§ 13a Abs. 2 Nr. 1, 13 Abs. 3 S. 1 BauGB ab-
gesehen und das Monitoring nach § 4c BauGB wird nicht 
angewandt. Der Bebauungsplan und die örtlichen Bau-
vorschriften sind gemäß §§ 8, 10 BauGB bzw. § 74 Abs. 7 
Landesbauordnung (LBO) nicht genehmigungspflichtig.

	 Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
können einschließlich der Begründung bei der Stadt-
verwaltung, Schloss 1-4, 73072 Donzdorf, Zimmer 123, 
während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. 
Jedermann kann die vorgenannten Unterlagen einsehen 
und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Die genannten 
Unterlagen sind ab 03.07.2026 auch im Internet unter der 
Internetadresse (städtische Homepage) https://www.

donzdorf.de/bauen-wirtschaft/bauen/bebauungsplaene/
wirksame/-rechtskraeftige-bebauungsplaene zugänglich 
und zudem über das zentrale Internetportal des Landes 
aufrufbar.

	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Demnach erlö-
schen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 
BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruches (durch schriftliche Beantragung der 
Leistung der Entschädigung beim Entschädigungspflichti-
gen) herbeigeführt wird. 

	 Es wird darauf hingewiesen, dass eine beachtliche Ver-
letzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans, ein nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlicher Fehler und nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind (§ 215 
Abs. 1 BauGB).

	 Sollten die Änderung des Bebauungsplans und/oder die 
Änderung der örtlichen Bauvorschriften unter Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der 
GemO zu Stande gekommen sein, gelten sie ein Jahr nach 
dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stan-
de gekommen (§ 4 Abs. 4 Satz 1 GemO). Dies gilt nicht, 
wenn

	 1. �die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

	 2. �der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO we-
gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor 
Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 
oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 
gegenüber der Stadt Donzdorf unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich oder elektronisch geltend gemacht worden ist. 

	 Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der 
Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Donzdorf, 23.06.2026
gez.
Martin Stölzle
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen

Standesamtliche Nachrichten

Geburten
in Göppingen
am 25.05.:	 Adam Hussein, Sohn der Sumaya Alhussein 

und des
	 Ibrahim Hussein, Hauptstraße 88

Sterbefälle
in Donzdorf
am 22.06.:	 Franz Heinrich Euskirchen, Hauptstraße 29/1, 

89 Jahre
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Glückwünsche für Bürger  
der Stadt Donzdorf

Wir gratulieren herzlich
am 07.07.:	 Herr Walter Kuplent, Leinwiesenstr. 7
	 zum 80. Geburtstag

am 07.07.:	 Herr Erich Zabl, Scharfenbergstr. 8
	 zum 70. Geburtstag

am 09.07.:	 Herr Franz Josef Fischer, Im Herrengestell 15
	 zum 70. Geburtstag

am 11.07.:	 Herr Dieter Hofmann, Karlsbader Str. 4
	 zum 75. Geburtstag

Wir wünschen den Jubilaren einen schönen Verlauf ihres Fest-
tages und alles Gute, vor allem Gesundheit.

Schon gehört….

	             Fahrbahnmarkierungen und Tempo  
	             30-Hinweis
	             �Im gesamten Stadtgebiet hat eine externe 

Fachfirma vergangene Woche Fahrbahnmar-
kierungen erneuert und neue aufgebracht. In 
diesem Zusammenhang wurden auch an po-

tenziell gefährlichen Stellen große „30“-Markierungen auf 
die Fahrbahn aufgemalt, um damit zusätzlich auf die Tempo-
30-Zone hinzuweisen.
In folgenden Straßen der bestehenden Tempo-30-Zone sind 
zusätzlich großflächige „30“-Markierungen auf dem Straßen-
belag: Poststraße (bei Bushaltestelle), Marrenstraße (Kin-
dergarten), Öschstraße (Kindergarten), Wagnerstraße (Höhe 
Abfall-Container und vor dem Kreisverkehr bei Lidl) 
Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie uns eine Mail an
schongehoert@donzdorf.de

Fundsachen

- Damenfahrrad
- Schlüsselbund (2 Schlüssel)
- Schwarzer Korb

Sollten Sie der Eigentümer der oben genannten Fundmeldung 
sein, so melden Sie sich bitte im Rathaus in Donzdorf - Bür-
gerbüro - Zimmer 1.
Bitte bringen Sie zur Abholung die vorgesehene Gebühr von 
3,00 € mit.

Donzdorfer Wochenmarkt

Liebe Wochenmarktbesucher,
bitte beachten Sie, dass der Wochenmarkt vom 10. Juli bis 
einschließlich 11. September 2026 in der Passage zwischen 
der Kirche und dem Schloss stattfindet. 
Die Händler freuen sich mit ihrem frischen Angebot auf Ihren 
Besuch.
Ihre Stadtverwaltung

Sommerkino

Donzdorfer Sommerkino vom 3. bis 6. August 
Sommerkino im Schlosshof: Vier Abende, vier Filme, un-
vergessliche Kino-Momente

Vorhang auf für das Sommerkino heißt es vom 3. bis 6. Au-
gust. An vier Abenden erwartet die Besucherinnen und Besu-
cher ein abwechslungsreiches Filmprogramm voller Humor, 
Emotionen, großer Bilder und legendärer Musik. Wer sich 
einen der begehrten Plätze sichern möchte, sollte sich recht-
zeitig um Tickets kümmern.

Montag, 3. August: Den Auftakt macht „Ach, diese Lüc-
ke. Diese entsetzliche Lücke.“ von Simon Verhoeven. Die 
Verfilmung des autobiografischen Bestsellers von Joachim 
Meyerhoff erzählt mit viel Witz und Herz vom jungen Joachim, 
der an einer Münchner Schauspielschule aufgenommen wird 
und bei seinen exzentrischen Großeltern einzieht. Zwischen 
Schauspielunterricht, Selbstzweifeln und skurrilen Familienmo-
menten entsteht eine ebenso berührende wie unterhaltsame 
Coming-of-Age-Geschichte.

Dienstag, 4. August: Mit „Der Teufel trägt Prada 2“ kehrt ei-
ner der beliebtesten Kinohits der 2000er Jahre zurück auf die 
Leinwand. Fast zwanzig Jahre nach dem Kultfilm treffen Andy 
Sachs, Miranda Priestly und die schillernde Welt des Modema-
gazins „Runway“ erneut aufeinander. Glamour, bissige Dialo-
ge und jede Menge Mode sorgen für beste Unterhaltung und 
ein Wiedersehen mit den legendären Figuren des Originals.

Mittwoch, 5. August: Ein echtes Meisterwerk der Filmge-
schichte steht mit „Spiel mir das Lied vom Tod“ auf dem 
Programm. Sergio Leones berühmter Italo-Western begeistert 
bis heute mit ikonischen Bildern, unvergesslichen Figuren und 
der legendären Filmmusik von Ennio Morricone. Die Geschich-
te um Rache, Macht und den Bau der Eisenbahn im Wilden 
Westen zählt zu den größten Klassikern des Genres und ent-
faltet unter freiem Himmel ihren ganz besonderen Zauber.

Donnerstag, 6. August: Zum Abschluss folgt mit „Michael“ 
ein packendes Biopic über den „King of Pop“ Michael Jack-
son. Der Film zeichnet seinen Weg vom außergewöhnlich 
talentierten Kind der Jackson 5 bis zum weltweiten Superstar 
nach und lässt die Zuschauer noch einmal in die Musik, die 
Bühnenauftritte und die Karriere einer der prägendsten Künst-
lerpersönlichkeiten der Popgeschichte eintauchen.
Vier Filme, vier ganz unterschiedliche Kinoerlebnisse und eine 
einzigartige Atmosphäre im Schlosshof: Das Sommerkino 
verspricht beste Unterhaltung unter freiem Himmel. Sichern 
Sie sich jetzt Ihre Tickets und genießen Sie unvergessliche 
Sommerabende auf der großen Leinwand. Tickets erhältlich im 
i-Punkt im Donzdorfer Rathaus, online im Ticketshop von donz-
dorf.de oder an der Abendkasse (sofern noch verfügbar).
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Abfallwirtschaftsbetrieb  
des Landkreises Göppingen

Keine Ausgabe von Biobeuteln und Mehrbedarfssäcken 
auf den Grüngutplätzen ab 1. Juli
Ab dem 1. Juli werden auf den Grüngutplätzen des Landkrei-
ses keine Biobeutel und Mehrbedarfssäcke mehr ausgege-
ben. Hintergrund ist, dass auf den Grüngutplätzen künftig 
vollständig auf Bargeld und Kassen verzichtet wird.
Mit dem Wegfall der Kassen reagiert der AWB auch auf die 
wiederholten Einbrüche auf den Grüngutplätzen. Durch den 
Verzicht auf Kassen und Bargeldverkehr sollen die Standorte 
sicherer werden und die Abläufe vor Ort vereinfacht werden.

Biobeutel sind bis Ende des Jahres weiterhin in den Wertstoff-
zentren, beim AWB sowie den sonstigen Verkaufs- und Ausga-
bestellen, die auf der Internetseite www.awb-gp.de und in der 
AWB-App veröffentlicht werden, erhältlich. Mehrbedarfssäcke 
werden auf den Grüngutplätzen ebenfalls nicht mehr verkauft. 
Sie können bei den bekannten Verkaufsstellen erworben wer-
den.
Unverändert bleibt die Regelung für die Kompostabgabe. Pri-
vatpersonen können haushaltsübliche Mengen Kompost und 
bis zu 50 Liter Göppinger Edelkompost wie bisher kostenlos 
auf den Grüngutplätzen mitnehmen. Gewerbebetriebe be-
nötigen für die Abholung weiterhin ein im Voraus beim AWB 
erworbenes Kontingent.

Anmeldung Schlossgartenlauf

Bereits vor Stadtfesteröffnung startet, der von der TG Donz-
dorf organisierte 34. Donzdorfer Schlossgartenlauf. Vereine, 
Gruppen und Stammtische ermitteln das schnellste Team auf 
der Schlossparkrunde. Der Rundkurs ist ein ca. 450m langer 
Schotterweg im südlichen Bereich des Schlossparkes. 
Die Siegerehrung findet dann im Anschluss an den Lauf bei 

der offiziellen Eröffnung des Stadtfestes um 17 Uhr im östli-
chen Schlosshof statt.

Für alle teilnehmenden Mannschaften gibt es einen Preis in 
Form von Verzehrgutscheinen.
Beginn des Laufes: Samstag, 25.07.2026, 15:00 Uhr!

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen!
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Schülerferienprogramm 2026

Wir haben im Schülerferienprogramm noch einige Rest-
plätze frei!
Falls Ihr noch Interesse habt, dann meldet euch noch schnell 
auf unserer Homepage unter www.donzdorf.de dazu an.

Musikschule Donzdorf
	
	 Geschäftsstelle: 

Schloss 1-4, 73072 Donzdorf 
EG, Zimmer 005 
Tel. 0 71 62 / 922-512 oder -520 
Fax 0 71 62 / 922-525 
E-Mail: musikschule@donzdorf.de 
Internet: www.musikschule-donzdorf.de 
Geschäftszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Musikschule gestaltet „Markt für Besonderes“ im 
Schlossgarten
Bei hochsommerlichen Temperaturen gestaltete die Musik-
schule Donzdorf am Sonntag, 21. Juni 2026, das musikalische 
Programm im Rahmen von „Schloss.Garten.Genuss“ im Don-
zdorfer Schlossgarten.
Den Auftakt machte das Drummer Duo, das mit rhythmischer 
Energie für einen gelungenen Start sorgte. Ein besonderes 
Highlight war zudem der Auftritt eines Schülers auf der Hand-
pan. Seine eindrucksvolle Darbietung zog die Aufmerksamkeit 
des Publikums auf sich und wurde mit großem Applaus be-
lohnt. Die Leitung dieses Programmpunkts hatte Aron Varda.
Anschließend präsentierte das Gitarren-Ensemble unter der 
Leitung von Andreas Zanker ein abwechslungsreiches Pro-
gramm, bevor das Streicher-Ensemble unter der Leitung von 
Cornelia Schneider mit seinen klangvollen Beiträgen die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer begeisterte. Die Pop-Band, ebenfalls un-
ter der Leitung von Andreas Zanker, sorgte mit verschiedenen 
Songs für Schwung und gute Stimmung im Schlossgarten. 
Den musikalischen Abschluss des Nachmittags bildete das 
Lehrerensemble mit Cornelia Schneider (Violine), Beatrix Ru-
dolf (Querflöte), Olga Schmidt (Klavier), Danilo Ugarte (Cello), 
Antonio Marotta (Akkordeon) und Aron Varda (Percussion). 
Mit ihrem vielseitigen Programm setzten die Lehrkräfte einen 
gelungenen Schlusspunkt unter einen musikalisch abwechs-
lungsreichen Nachmittag.
Trotz der großen Hitze verfolgten zahlreiche Besucherinnen 
und Besucher die Beiträge der jungen Musikerinnen und Musi-
ker sowie ihrer Lehrkräfte und spendeten allen Mitwirkenden 
viel Beifall.

Streicherensemble

Die Musikschule bedankt sich herzlich bei den beiden Gitar-
renlehrern Andreas Zanker und Andreas Schmid für die Bereit-

stellung und Betreuung der Veranstaltungstechnik, die maß-
geblich zum Gelingen des Nachmittags beigetragen hat.
Allen Mitwirkenden gilt ein herzliches Dankeschön für ihr En-
gagement und ihren musikalischen Beitrag zu einem gelunge-
nen Tag im Schlossgarten.

Lehrerensemble

Nachfolgend unsere Termine der nächsten Musizierabende 
Wir freuen uns über viele Besucher, herzliche Einladung an 
alle Interessierten.

Mi. 15.07.:	 Geigen- und Violoncelloschüler*innen 
 		  von Cornelia Schneider und Danilo Ugarte
 		  um 18.00 Uhr, Schloss Donzdorf, Roter Saal

Mo. 20.07.:	 Klavier- und Keyboardschüler*innen 
		  von Antonio Marotta
 		  um 18.00 Uhr, Schloss Donzdorf, Roter Saal

Mi. 22.07.:	 Klavier- und Keyboardschüler*innen
 		  von Olga Schmidt
 		  um 18.30 Uhr, Schloss Donzdorf, Roter Saal 

Do. 23.07.:	 Gitarrenschüler*innen 
 		  von Andreas Zanker
 		�  um 18.30 Uhr, Freizeitgelände Kolpinggarten 

Donzdorf

Fr. 24.07.:	 Querflötenschüler*innen 
 		  von Beatrix Rudolf
 		  um 18.00 Uhr, Schloss Donzdorf, Roter Saal

Do. 30.07.:	 Mitwirkung am Schülerferienprogramm
 		�  auf den Instrumenten: Violoncello, Violine, 

Gitarre, Klarinette und Saxophon
		�  von 10 – 12 Uhr, Schloss Donzdorf, Räume: 

111, 112, 114 und Roter Saal
 		  Weitere Infos unter  
		  https://www.donzdorf.de/kultur- 
 		�  freizeit/veranstaltungen/schuelerferienpro-

gramm

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg

Minijob
Rückkehr in die Rentenversicherung jetzt möglich
Anspruch auf Reha, Rente und betriebliche Altersvorsorge? All 
das haben Minijobber nicht, die von der Rentenversicherungs-
pflicht befreit sind. Dank einer gesetzlichen Neuregelung hat 
sich das geändert: Ab 1. Juli 2026 können Menschen mit ei-
nem Minijob einmalig eine Befreiung von der Rentenversiche-
rungspflicht wieder rückgängig machen, erklärt die Deutsche 
Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW). 

Bisher galt: Wer sich einmal von der Versicherungspflicht hat 
befreien lassen, konnte in diesem Minijob nicht wieder versi-
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cherungspflichtig werden. Damit verzichtet dieser Personen-
kreis auf wichtige Leistungen aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung. 

Als Minijobber vom kompletten Leistungsangebot profi-
tieren 
Wer sich für die Rentenversicherungspflicht entscheidet, zahlt 
vom Lohn einen Eigenanteil von aktuell 3,6 Prozent, während 
der Arbeitgeber pauschal 15 Prozent auf das Rentenkonto 
einzahlt. Der Eigenanteil erhöht zusätzlich den späteren Ren-
tenanspruch. Viel wichtiger ist aber, dass hiermit vollwertige 
Pflichtbeiträge erworben werden. Dadurch sichert sich der 
Minijobber das komplette Leistungsangebot der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Unter anderem kann der Anspruch auf 
eine Rente wegen Erwerbsminderung oder Leistungen zur 
Teilhabe (Anschlussheilbehandlungen nach Krankenhausauf-
enthalten, Rehamaßnahmen, Maßnahmen zur beruflichen 
Wiedereingliederung, technische Arbeitshilfen u.v.m.) auf-
rechterhalten beziehungsweise begründet werden. Erfüllt sind 
außerdem die Zugangsvoraussetzungen für eine private Al-
tersvorsorge mit staatlicher Förderung wie bisher die „Riester-
Rente“ oder ab 2027 ein entsprechend neues Produkt für die 
private Altersvorsorge. 

Wichtig: Die Aufhebung der Befreiung wirkt nur für die Zu-
kunft und muss beim Arbeitgeber beantragt werden. Bei 
mehreren Minijobs ist sie nur einheitlich möglich. Eine er-
neute Befreiung von der Sozialversicherungspflicht ist danach 
nicht mehr möglich. 

Information 
Weitere Informationen enthält die „Minijob – Midijob: Baustei-
ne für die Rente“. Diese kann auf www.deutsche-rentenversi-
cherung.de herunterladen werden. 

Freiwillige Feuerwehr Donzdorf

Einsätze im Juni 2026 
Die Freiwillige Feuerwehr Donzdorf wurde im Juni zu sieben 
Einsätzen alarmiert: 
• �Einsatz Nr.021/2026; 01.06.2026; E-Erkundung; Donzdorf 

Scharfenhof; Brennender Baumstumpf; 11:18 Uhr 
• �Einsatz Nr.xxx/2026; 13.06.2026; H0-DLK; Donzdorf Seegas-

se; Unterstützung Rettungsdienst; 04:09 Uhr 
• �Einsatz Nr.022/2026; 13.06.2026; B2-Brand; Winzingen Kal-

tenfeldstraße; Küchenbrand; 14:28 Uhr 
• �Einsatz Nr.023/2026; 18.06.2026; E>H1-Hilfeleistung; Donz-

dorf Ortsumfahrung; LKW verliert Farbe; 14:28 Uhr 
• �Einsatz Nr.024/2026; 22.06.2026; BA2-Überlandhilfe; Wie-

sensteig BAB8; Überlandhilfe mit WLF und AB-Wasser; 
16:22 Uhr 

• �Einsatz Nr.025/2026; 27.06.2026; H2-Hilfeleistung; Donzdorf 
Messelbersteige; Verkehrsunfall; 16:42 Uhr 

• �Einsatz Nr.026/2026; 28.06.2026; E-Erkundung; Donzdorf 
Messelstein; Feuerschein; 22:42 Uhr 

Übungsdienst der Löschzüge 1 und 2 
Am 03.07.2026 findet der Übungsdienst der Löschzüge 1 und 
2 statt. Treffpunkt ist um 20:00 Uhr am Feuerwehrhaus in 
Donzdorf.

Stadtteil Reichenbach

Glückwünsche für Bürger  
des Stadtteils Reichenbach

Wir gratulieren herzlich
am 10.07.:	 Herr Hans Spielvogel, Kirchhofweg 3

zum 80. Geburtstag

Wir wünschen dem Jubilar einen schönen Verlauf seines Fest-
tages und alles Gute, vor allem Gesundheit.

Stadtteil Winzingen

TV Winzingen e. V.

	 Geschäftsstelle: Tel./Fax 940661 
E-Mail: geschaeftsstelle@tvwinzingen.de 
Öffnungszeiten: Montag 18.30 - 20.00 Uhr 
und bei Bedarf


